
Versetzung bei Schwerbehinderung im
Angestelltenverhältnis
Beitrag von „Angestellte“ vom 21. Februar 2014 15:56

Das kann doch nicht sein, dass wir Angestellten nicht vom PR vertreten werden?! Gilt das dann
auch für andere Angelegenheiten? Als Angestellte war ich auch selbst für 7 Jahre im Örtlichen
Personalrat tätig und habe über Versetzungen mitbestimmt. Das wäre dann ja wohl ein Witz
(und ein rechtlich anfechtbarer dazu) gewesen. Ich war bisher sogar der Meinung, dass wir gar
nicht einfach versetzt werden können, weil wir nicht dem Beamtenrecht unterliegen, sondern
einen Vertrag mit einer Schule haben.

Ich selbst bin bisher einmal auf eigenen Wunsch versetzt worden, habe 2 Schulen angegeben,
an die ich gerne wollte, eine bekam den Zuschlag  vom Schulamt und ich musste einen
neuen Vertrag für diese neue Schule unterschreiben. Kennt sich denn hier jemand gut aus und
kann mich aufklären? Bin gerade etwas verwirrt.

Habe jetzt nochmal nachgegoogelt Ich verstehe das so, dass wir Angestellten eindeutig mit zu
den Beschäftigten gehören und somit sowohl vertreten werden als auch verteten können:

§ 71 Abs 4 Nr 3 LPVG
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